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(54) Verpackung mit Klappdeckelverschluss

(57) Die Verpackungstube (10) enthält ein Tuben-
rohr (11) mit einer Tubenrohröffnung (19) und einem
Klappdeckelverschluss (12) mit einem rohrförmigen
Verschlusshals (14), welcher eine Ausgussöffnung (16)
und eine Verschlusshalsöffnung (18) aufweist. Der
Klappdeckelverschluss (12) ist in einem Stück mittels
Spritzgiessen im wesentlichen aus einem Polypropylen
gefertigt und enthält einen Klappdeckel (13), welcher
über ein Scharnier (17) mit dem Verschlusshals (14) in-
tegral verbunden ist. Das Tubenrohr (11) besteht aus

einem Folienverbund (20) mit zwei Aussenfolien (21,
24) aus einem Polypropylen sowie einer Zwischenfolie
(23) mit Barrierewirkung. Der Verschlusshals (14) ist mit
seiner Verschlusshalsöffnung (18) über die Tubenrohr-
öffnung (19) des Tubenrohrs (11) gestülpt oder greift in
diese ein und bildet mit dem Tubenrohr (11) einen Über-
lappungsbereich (30) aus, in welchem der Klappdeckel-
verschluss (12) mit einer Aussenfolie (24) des Tuben-
rohr-Folienverbundes (20) eine Schweissverbindung
eingeht.
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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung betrifft eine flexible Ver-
packung, insbesondere eine Verpackungstube, mit ei-
nem eine Behälterkörperöffnung enthaltenden Behäl-
terkörper, insbesondere einem Tubenrohr, aus einem
Folienverbund mit einer je eine Deckschicht enthalten-
den inneren und äusseren Aussenfolie, und mit einem
in einem Stück gefertigten Klappdeckelverschluss, ent-
haltend einen rohrförmigen Verschlusshals mit einer
Ausgussöffnung und einer Verschlusshalsöffnung, und
einen über ein Scharnier mit dem Verschlusshals ver-
bundenen Klappdeckel, sowie ein Verfahren zu dessen
Herstellung.
[0002] Die Vorteile von Klappdeckelverschlüssen ge-
genüber beispielsweise Schraubdeckelverschlüsse
sind bekannt. Klappdeckelverschlüsse lassen sich bei-
spielsweise schnell, einfach und einhändig bedienen.
Der Klappdeckel bleibt ferner nach Öffnen an der Ver-
packung befestigt, so dass dieser nicht abhanden kom-
men kann.
[0003] Flexible Verpackungen, insbesondere tuben-
ähnliche Verpackungen oder Verpackungstuben, mit
pastösem Inhalt werden deshalb heute zunehmend mit
Klappdeckelverschlüssen ausgerüstet.
[0004] Eine bekannte Verpackungstube mit Klapp-
deckelverschluss enthält z.B. einen Behälterkörper re-
sp. ein Tubenrohr und ein eine Öffnung enthaltendes
und durch Anschweissen oder Ansiegeln an das Tuben-
rohr endseitig angebrachtes und separat gefertigtes
Kopfteil aus Polyethylen. Das Kopfteil ist in der Regel
mit einem Schraubgewinde zum Anbringen eines
Klappdeckelverschlusses ausgestattet, wobei der
Klappdeckelverschluss auf das Kopfteil der Verpak-
kungstube aufgeschraubt ist. Die Formschlussverbin-
dung zwischen Verpakkungsbehälter und Klappdeckel-
verschluss erlaubt die individuelle Ausgestaltung der
einzelnen Verpackungselemente bezüglich der einge-
setzten Werkstoffe.
[0005] Die beschriebene Verpackungstube ist jedoch
aufwendig in ihrer Herstellung, müssen doch mit dem
Tubenrohr, dem Kopfteil und dem Klappdeckelver-
schluss wenigstens drei separate Teile angefertigt und
in zusätzlichen Verfahrensschritten zu einer kompletten
Verpackungstube zusammengeführt werden.
[0006] Die EP 496 704 B1 beschreibt beispielsweise
eine Verpackungstube mit einem Tubenrohr und einem
Kopfteil. Der Rohrkörper besteht aus einem dreischich-
tigen Verbundlaminat mit einer Zwischenschicht oder
-folie mit Barrierewirkung gegen Gase und Wasser-
dampf, beidseitig beplankt mit Schichten aus Polyethy-
len. Das Kopfteil enthält ein Schulterteil sowie eine Öff-
nung und trägt ein Gewinde zur Aufnahme eines
Schraubverschlusses. Das Kopfteil besteht aus einem
mittels Spritzgiesstechnologie verarbeiteten Polyethy-
len und ist mittels Schweissverbindung mit dem Rohr-
körper verbunden.
[0007] Ferner sind Verpackungstuben bekannt, bei

welchen der Behälterkörper zusammen mit dem Klapp-
deckelverschluss mittels Spritzgiesstechnologie in ei-
nem Stück gefertigt ist. Die Wand des Tubenkörpers be-
steht herstellungsbedingt querschnittlich aus einer ein-
zigen durchgängigen Kunststoffschicht und weist des-
halb in der Regel eine unbefriedigende Barrierewirkung
gegen flüchtige Stoffe wie Gase und Wasserdampf auf.
[0008] Die US 5,036,889 beschreibt weiters eine Ver-
packungstube mit einem Behälterkörper aus einem Fo-
lienverbund mit aussenseitigen Schichten aus Polye-
thylen und einem in den Behälterkörper integrierten
Schulterteil. Ein in einem Stück geformter Klappdeckel-
verschluss aus Polyethylen ist mit dem Schulterteil an
den Behälterkörper gesiegelt.
[0009] Die Biegefestigkeit von Klappdeckelverschlüs-
sen aus Polyethylen ist jedoch vielfach nicht befriedi-
gend. Dies wirkt sich dahin gehend aus, dass das den
Klappdeckel mit dem Verschlusshals verbindende
Scharnier unter erhöhter Bruchanfälligkeit leidet.
[0010] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine flexible Verpackung, insbesondere eine
Verpackungstube, mit einem bruch- und biegefesten
Klappdeckelverschluss vorzugschlagen, welche aus
möglichst wenigen Einzelteilen gefertigt und somit ein-
fach und kostengünstig in ihrer Herstellung ist.
[0011] Erfindungsgemäss wird die Aufgabe dadurch
gelöst, der Klappdeckelverschluss unter Ausbildung ei-
nes Überlappungsbereiches auf die Behälterkörperöff-
nung aufgesetzt ist und ein vollumfänglicher, ringförmi-
ger Wandabschnitt der Verschlusshalsöffnung mit we-
nigstens einer Aussenfolie des Behälterkörpers eine flä-
chige Schweiss- oder Siegelverbindung ausbildet und
der Klappdeckelverschluss wenigstens in seinen Aus-
senschichten und die dem Überlappungsbereich zuge-
wandte Aussenfolie oder Deckschicht aus einem Poly-
propylen, Co- oder Terpolymer des Polypropylens oder
Polyblend des Polypropylens besteht.
[0012] Mit ringförmigem Wandabschnitt soll in diesem
Text nicht nur eine in Draufsicht kreisrunde Ausgestal-
tung desselben gemeint sein. Der ringförmige Wandab-
schnitt und somit der Verschlusshals kann in Draufsicht
auch z.B. eine polygonale, elliptische, ovale oder recht-
eckige Form aufweisen. Mit ringförmig soll vielmehr ein
die Verschlusshalsöffnung vollumfänglich, d.h. endlos,
umgebender und eine Hohlkörperform mit begrenzter
Höhenausdehnung beschreibender Wandabschnitt be-
schrieben sein.
[0013] Der Überlappungsbereich wird zweckmässig
durch ein ineinandergreifendes Zusammenführen des
Verschlusshalses mit dem Behälterkörper ausgebildet.
In einer ersten Ausführung greift der Verschlusshals in
die Behälterkörperöffnung ein, so dass die dem Verpak-
kungsinhalt zugewandte innere Aussenfolie resp. deren
innere Deckfolie des Behälterkörpers mit der äusseren
Wandung des Verschlusshalses einen Überlappungs-
bereich ausbildet.
[0014] In einer zweiten Ausführung ist der Verschlus-
shals über den Behälterkörperöffnung gestülpt, so dass
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die dem Verpackungsinhalt abgewandte äussere Aus-
senfolie resp. deren äussere Deckfolie des Behälterkör-
pers mit der inneren Wandung des Verschlusshalses ei-
nen Überlappungsbereich ausbildet.
[0015] In einer dritten Ausführung greift der Behälter-
körper in eine ringförmige, querschnittlich gabelartige
Ausnehmung des Verschlusshalses, wobei zwei eine
Nut ausbildende ringförmige Schenkelstreifen des Ver-
schlusshalses mit den beiden Aussenfolien des Behäl-
terkörpers einen Überlappungsbereich ausbilden.
[0016] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
kann der Verschlusshals im Bereich der Verschlus-
shalsöffnung beidseitig von Folien oder Folienverbun-
den des Behälterkörper-Folienverbundes überlappt
sein, so dass der Verschlusshals zwischen zwei Folien
oder Folienverbunden des Behälterkörper-Folienver-
bundes eingreift. Der Behälterkörper-Folienverbund
weist in diesem Fall im Bereich der Behälterkörperöff-
nung ein Auftrennung entlang einer Verbindungsfläche
zwischen zwei Folien bzw. Folienverbunden über eine
bestimmten Flächenabschnitt auf, welcher zugleich den
Überlappungsbereich definiert.
[0017] Der Klappdeckelverschluss und der Verpak-
kungsbehälter sind im Überlappungsbereich zweck-
mässig mittels einer flächigen Siegel- oder
Schweissverbindung miteinander verbunden.
[0018] In Ausführung der Verpackung als Verpak-
kungstube liegt der Behälterkörper in Form eines Tu-
benrohres vor. Das Tubenrohr kann ein nahtloses Tu-
benrohr, ein Tubenrohr mit Längsnaht oder ein Wickel-
tubenrohr sein. Ferner trifft die Erfindung auch auf tu-
benähnliche Verpackungen mit Klappdeckelverschluss
zu.
[0019] Die Herstellung der Tubenrohre von Verpak-
kungstuben geschieht z.B. durch Rollen und überlap-
pendes Verbinden eines Folienverbundes in endloser
Form zu einem Rohr. Von dem Rohr werden die Tuben-
rohre in gewünschter Länge abgetrennt. Gegebenen-
falls wird einends ein schulterförmiger Abschluss zum
Verbinden des Tubenrohres mit einem Klappdeckelver-
schluss geformt.
[0020] Geeignete Materialien für den Behälterkörper,
insbesondere für das Tubenrohr, sind beispielsweise
Folienverbunde enthaltend Schichten oder Folien aus
thermoplastischen Kunststoffen auf der Basis von Ole-
fin-, Ester-, Amid-, Styrol- oder Vinylverbindungen. Fer-
ner weist der Folienverbund zweckmässig wenigstens
eine Folie oder Schicht mit Barrierewirkung gegen Gase
und/oder Wasserdampf auf.
[0021] Typische Beispiele von Kunststoffen für ther-
moplastische Schichten oder Folien sind Polyethylene,
Polypropylene, Polyalkylenterephtalate, wie Polyethy-
lenterephthalat, Polyamide, Polystyrol oder Copolyme-
risate aus Polystyrol mit Acrylnitril oder aus Polystyrol
mit Butadien oder Terpolymerisate aus Polystyrol mit
Synthesekautschuken und Acrylnitril oder Polyvinyl-
chlorid.
[0022] Die Folien oder Schichten können insbeson-

dere aus einem Polyethylen (PE), wie Polyethylen ho-
her Dichte (HDPE, Dichte grösser als 0,944 g/cm3), Po-
lyethylen mittlerer Dichte (MDPE, Dichte: 0,926 - 0,940
g/cm3), lineares Polyethylen mittlerer Dichte (LMDPE,
Dichte: 0,926 - 0,940 g/cm3), Polyethylen niedriger
Dichte (LDPE, Dichte: 0,910 - 0,925 g/cm3) und lineares
Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE, Dichte: 0,916 -
0,925 g/cm3) sein, wobei die PE-Folien mono- oder bia-
xial verstreckt sein können.
[0023] Die Folien oder Schichten können ferner ins-
besondere aus einem Polypropylen (PP), wie amor-
phes, kristallines, hochkristallines, isotaktisches, syn-
diotaktisches, ataktisches Polypropylen oder einem Ge-
misch davon, sowie aus axial oder biaxial orientiertem
oder gegossenem Polypropylen sein, wobei die PP-Fo-
lien uni- oder biaxial verstreckt sein können. Die Folien
oder Schichten können überdies aus Homo-, Co- oder
Terpolymerisaten sowie Polyblends des Polypropylens
sein. Dies sind z.B. Ethylen/Propylen-Multiblock-Copo-
lymer (E/P-B), Ethylen-Propylen-Elastomer (EPM),
Ethylen-Propylen-Dien-Elastomer (EPDM), Ethylen/
Propylen/Dien-Thermoplastelastomer (EPTE), kau-
tschukmodifiziertes Polypropylen (PP+EPM), sowie
weitere nicht genannte Co- bzw. Terpolymere oder Po-
lyblends des Polypropylens.
[0024] Polyblends des Polypropylens können auch
Polyblends von Co- oder Terpolymeren des Polypropy-
lens umfassen.
[0025] Wird nachfolgend von "vorgenannten Polypro-
pylenen" gesprochen so bezieht sich dies unter ande-
rem auf obige Aufzählung.
[0026] Der Behälterkörper besteht zweckmässig aus
einem Folienverbund und enthält eine innere, dem Ver-
packungsinhalt zugewandte und eine äussere, dem
Verpackungsinhalt abgewandte Aussenfolie. Die innere
und äussere Aussenfolie enthalten ihrerseits vorzugs-
weise eine in äusserster, freier Lage angeordnete inne-
re resp. äussere Deckschicht.
[0027] Die innere und/oder die äussere Aussenfolie
wiederum können aus einem Folienverbund oder einem
Coextrusionsfilm, enthaltend eine Deckschicht, beste-
hen. Die Deckschicht ihrerseits ist bei einem Folienver-
bund z.B. eine Monofolie oder bei einem Coextrusions-
film z.B. eine Schicht. Die Aussenfolien können eben-
falls Monofolien sein, wobei die Deckschichten in die-
sem Fall jeweils den Aussenfolien entsprechen.
[0028] Die innere resp. äussere Deckschicht kann die
in äusserster, freier Lage angeordnete Schicht einer
mehrschichtigen durch Coextrusion hergestellten inne-
ren resp. äusseren Aussenfolie sein. Diese können ih-
rerseits mit weiteren Schichten oder Folien, z.B. mit ei-
ner Zwischenschicht oder -folie und/oder einer oder
mehreren weiteren mehrschichtigen Coextrusionsfoli-
en, zu einem Behälterkörper-Folienverbund zusam-
mengeführt sein.
[0029] Ebenso können den Aussenfolien entspre-
chende Deckfolien als Monofolien mit weiteren Folien
bzw. Folienverbunden zum genannten Behälterkörper-
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Folienverbund zusammengeführt sein.
[0030] In bevorzugter Ausführung bestehen die inne-
re und äussere Aussenfolie des Behälterkörper-Folien-
verbundes aus einem Coextrusionsfilm.
[0031] Die innere und/oder äussere Deckschicht und
insbesondere die dem vorgenannten Überlappungsbe-
reich zugewandte Deckschicht der inneren oder äusse-
ren Aussenfolie bestehen zweckmässig aus einer Folie
bzw. Schicht aus einem vorgenannten Polypropylen,
Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend des Polypropy-
lens.
[0032] In weiterer bevorzugter Ausführung der Erfin-
dung sind die Aussenfolien Monofolien, Folienverbunde
oder Coextrusionsfolien mit zwei, drei, oder mehreren
Schichtlagen, wobei die innere und/oder die äussere
und insbesondere die dem vorgenannten Überlap-
pungsbereich zugewandte Aussenfolie aus einem vor-
genannten Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder
Polyblend des Polypropylens bestehen.
[0033] Die innere und/oder äussere Aussenfolien und
insbesondere deren Deckschichten können ferner
Schichten, Folien, resp. Folienverbunde aus PP-Form-
massen nach DIN 16774 enthalten oder daraus beste-
hen, wie beispielsweise:

PP-H: Homopolymerisate des Propylens,

PP-B: Block-Copolymerisate des Propylens mit ei-
nem Massenanteil bis 50% eines oder mehrerer ali-
phatischer Olefine ohne funktionelle Gruppen (z.B.
Ethylen),

PP-R: Statistische Copolymerisate des Propylens
mit einem Massenanteil bis 50% eines oder meh-
rerer aliphatischer Olefine ohne funktionelle Grup-
pen (z.B. Ethylen),

PP-Q: Mischungen von Polymeren mit einem Mas-
senanteil von mindestens 50% Polypropylen der
Gruppen H, B oder R.

[0034] Die Aussenfolien, insbesondere jene Aussen-
folie, welche mit dem Klappdeckelverschluss teilflächig
einen stoffschlüssigen Verbund eingeht, und insbeson-
dere deren Deckschichten bestehen in bevorzugter
Ausführung aus einem Polyblend des Polypropylens mit
Polyethylen.
[0035] In weitere Ausführung der Erfindung kann die
innere und/oder äussere Aussenfolie eine Verstär-
kungsfolie zur Versteifung des Behälterkörper-Folien-
verbundes, insbesondere eine Verstärkungsfolie aus ei-
nem Homopolymer des Polypropylens, enthalten. Die
Verstärkungsfolie ist vorzugsweise eine Zwischen-
schicht eines mehrschichtigen Folienverbundes, wel-
cher die innere und/oder äussere Aussenfolie bildet.
[0036] Die innere und/oder äussere Aussenfolien
können beispielsweise eine Monofolie, einen Folienver-
bund oder einen Coextrusionsfilm mit einer Deckschicht

aus einem vorgenannten Polypropylen, Co- oder Terp-
olymerisat oder Polyblend des Polypropylens und daran
anschliessend eine Verstärkungfolie aus einem Homo-
polymer des Polypropylens enthalten. Weitere an die
Verstärkungsfolie anschliessende Schichten bzw. Foli-
en aus Kunststoff sind denkbar. Bevorzugt sind die Aus-
senfolien dreischichtig und enthalten eine beidseitig mit
einer vorgenannten Monofolie, Folienverbund oder Co-
extrusionsfolie beplankten Verstärkungsfolie, der vor-
genannten Art, wobei eine an die Verstärkungsfolie an-
schliessende Folie die Deckschicht enthält. Ferner kön-
nen die Aussenfolien aus einem Zweischichtverbund
mit einer vorgenannten die Deckschicht enthaltenden
Monofolie, Folienverbund oder Coextrusionsfolie und
einer vorgenannten Verstärkungsschicht bestehen.
[0037] Bevorzugt enthält die äussere Aussenfolie und
insbesondere die äussere und innere Aussenfolie eine
Verstärkungsfolie. Die Verstärkungsfolie in der äusse-
ren Aussenfolie weist dabei vorteilhaft eine grössere
Schichtdicke auf als jene der inneren Aussenfolie.
[0038] Die Aussenfolien weisen beispielsweise eine
Gesamtdicke von 20 - 250 µm, vorzugsweise von 30 -
200 µm auf. In besonderer Ausführung soll die äussere
Aussenfolie eine Versteifung des Folienverbundes be-
wirken und weist gegenüber der inneren Folie entspre-
chend eine grössere Schichtdicke, beispielsweise eine
um 15 - 100 µm grössere Schichtdicke, auf. Die innere
und/oder äussere Aussenfolien können TiO2-haltig oder
TiO2-frei bzw. transparent sein.
[0039] Behälterkörper-Folienverbunde können ne-
ben den genannten Aussenfolien eine oder mehrere
weitere, zwischen den Aussenfolien angeordneten Fo-
lien oder Schichten, insbesondere eine Zwischenfolie
bzw. -schicht, mit Barrierewirkung gegen den Durchtritt
oder Diffusion von wahlweise oder insgesamt Gasen
oder Dämpfen, wie Luft, Sauerstoff, Kohlendioxid, Was-
serdampf oder gegen Wirk-, Aroma- und Duftstoffe, ent-
halten. Die Wahl der Barriereschicht hängt insbesonde-
re von der erwünschten Barrierewirkung ab.
[0040] Eine Folie mit genannter Barrierewirkung kann
z.B. aus einem Metall, z.B. Eisenmetall, wie Eisen, ver-
zinktes Eisen, Stahl oder Nicht-Eisenmetall, wie Chrom
und insbesondere Aluminium und seine Legierungen,
sein. Die Metallfolie kann eine Dicke von z.B. 6 - 100
µm, vorzugsweise von 6 - 50 µm und insbesondere von
7 - 30 µm aufweisen.
[0041] Weitere geeignete Zwischenfolien bzw.
-schichten mit genannter Barrierewirkung sind bei-
spielsweise organische Barriereschichten, z.B. Folien
aus Kunststoffen, wie Polyvinylidenchlorid (PVDC), Po-
lymere des Ethyl-Vinyl-Alkohol, Ethylenvinylalkohol-
Copolymere (EVOH), Polyacrylnitril, z.B. BAREX®, Cy-
clo-Olefin-Copolymere (COC), Polyacryl-Polyamid-Co-
polymeren, Copolyester, flüssigkristalline (liquid crystal)
Polymere (LCP), Polyethylenterephthalat (PETP) oder
aromatische und amorphe Polyamide sowie Acrylnitril-
copolymer-haltige Folien. Die Kunststoff-Folien können
eine Dicke von z.B. 6 - 100 µm, insbesondere von 10 -
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80 µm aufweisen.
[0042] Gute Barriereeigenschaften gegen Gase und
Wasserdampf enthalten auch Trägerfolien, wie Kunst-
stoff-Folien, welche in einem Vakuumdünnschichtver-
fahren mittels PVD- (physical vapour deposition) oder
CVD- (chemical vapour deposition) Techniken aufge-
brachte keramische oder metallische Schichten enthal-
ten. Keramische Schichten können z.B. Verbindungen
der Formeln SiOX, wobei x eine Zahl von 0.9 bis 2 ist,
sowie Aluminiumoxid (Al2O3) oder Aluminiumnitrid sein,
die in dünner Schicht, z.B. im Bereich von 5 - 500 nm
(Nanometer), insbesondere von 10 - 200 nm, im Vaku-
um auf eine Trägerfolie abgeschieden worden sind.
[0043] Metallische Schichten aus Aluminium oder ei-
nem der oben genannten Metallen können auch durch
Sputtern (Kathodenzerstäubung) auf die Oberfläche ei-
ner Trägerfolie aufgebracht sein.
[0044] Insbesondere Kunststoff-Folien, z.B. aus der
Reihe der Polyolefine, ohne oder mit ungenügenden
Barriereeigenschaften können eine ein- oder beiseitige
Keramik- oder Metallbeschichtung mit vorgenannten Ei-
genschaften aufweisen.
[0045] Die Trägerfolie aus Kunststoff kann z.B. eine
Folie aus Polyamid, Polyester, Polyolefin, Polyvinylchlo-
rid, Polycarbonat oder Polyethylentherephthalat (PET)
sein. Die Dicke dieser Kunststoff-Folien kann z.B. 6 -
100 µm, vorzugsweise 10 - 80 µm betragen.
[0046] Die oben genannten Zwischenfolien bzw.
-schichten können auch als Barriereschichten, insbe-
sondere als Zwischenschichten bzw. -folien mit Barrie-
rewirkung, im nachfolgend beschriebenen mehrschich-
tigen Klappdeckelverschluss eingesetzt werden.
[0047] Die Behälterkörper-Folienverbunde können
neben den genannten Aussenfolien und der Zwischen-
folie bzw. -schicht mit Barrierewirkung noch weitere Fo-
lien, Folienverbunde oder Schichten aus thermoplasti-
schen Kunststoffen, z.B. aus den eingangs erwähnten
Kunststoffen, insbesondere aus Polypropylen, Polye-
thylen oder Polyalkylenterephtalat, wie Polyethylenter-
ephthalat oder Polyamid, Polystyrol oder aus einem Co-
polymerisat aus Polystyrol mit Acrylnitril oder aus Poly-
styrol mit Butadien oder Terpolymerisate aus Polystyrol
mit Synthesekautschuken und Acrylnitril oder Polyvinyl-
chlorid, enthalten.
[0048] Der Behälterköper-Folienverbund oder einzel-
ne Folien oder Schichten daraus können durchsichtig,
opak oder undurchsichtig sein. Ferner kann der Behäl-
terkörper-Folienverbund oder einzelne Folien oder
Schichten daraus farblos, an- oder durchgefärbt sein.
[0049] Der Behälterkörper-Folienverbund weist
zweckmässig eine Gesamtdicke von 100 - 600 µm, vor-
zugsweise von 100 - 450 µm, insbesondere von 120 -
300 µm auf.
[0050] Die einzelnen Folien bzw. Folienverbunde des
Behälterkörper-Folienverbundes können z.B. mittels
Extrusion, Coextrusion oder Kalandrieren hergestellt
sein. Die einzelnen Folien bzw. Folienverbunde des Be-
hälterkörper-Folienverbundes können mittels Verbin-

dungsschichten zusammengeführt sein. Die Verbin-
dungsschichten sind bevorzugt mittels Kaschierklebern
oder Kaschierlacken erzeugte Schichten mit einer Flä-
chendichte von z.B. 1 - 10 g/m2, insbesondere 2 - 8 g/
m2, oder Extrusions- bzw. Coextrusionsschichten aus z.
B. einem polyolefinischen Blend aus LL-DPE, LDPE,
MDPE, HDPE oder aus EAA (Ethylen-Acrylsäure-Cop-
olymer) oder aus einem Polypropylen, Co- oder Terpo-
lymerisat oder Polyblend des Polypropylens. Die ge-
nannten Extrusions- bzw. Coextrusionsschichten kön-
nen eine Dicke von z.B. 2 - 50 µm aufweisen.
[0051] Die Oberflächen der Folien können mit einem
Haftvermittler behandelt sein. Die Folien können ferner
zur Verbesserung der Haftung einer Korona-, Flamm-,
Plasma- oder Ozonbehandlung unterzogen sein.
[0052] Bevorzugte Behälterkörper-Folienverbunde
enthalten eine zwischen zwei Aussenfolien, welche aus
einem Kunststoff aus oder mit einem vorgenannten Po-
lypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend des
Polypropylens bestehen, angeordnete Zwischenfolie
mit Barrierewirkung aus z.B. einem Polyethylenter-
ephthalat, Polyamid, Polyester, EVOH, LCP oder COC
oder einem Metall, wie Aluminium oder einer Alumini-
umlegierung.
[0053] In weiterer bevorzugter Ausführung ist wenig-
stens auf einer Seite zwischen einer inneren und/oder
äusseren Aussenfolie und der genannten Zwischenfolie
mit Barrierewirkung eine Verstärkungsfolie aus einem
vorgenannten Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat
oder Polyblend des Polypropylens einer Dicke von z.B.
20 - 200 µm, vorzugsweise von 40 - 150 µm, zur Ver-
steifung des Behälterkörper-Folienverbundes enthal-
ten. Die Verstärkungsfolie enthält insbesondere ein Ho-
mopolymerisat des Polypropylens oder besteht daraus.
Die Verstärkungsfolie kann ferner, wie bereits erwähnt,
auch Teil eines Folienverbundes einer, insbesondere
der äusseren Aussenfolie, sein. Die Verstärkungsfolie
kann ferner selbst ein Folienverbund oder ein Coextrusi-
onsfilm sein.
[0054] Die innere Aussenfolie schliesst, gegebenen-
falls über eine Haft- Kaschier- oder Klebschicht, bevor-
zugt direkt an die Zwischenfolie bzw. -schicht an, so
dass die Schichtdicke zwischen Barriereschicht und
Verpackungsinhalt möglichst gering ist und die Barrie-
rewirkung möglichst nahe am Verpackungsinhalt ein-
tritt. Die innere Aussenfolie ist bevorzugt dünner als die
äussere Aussenfolie. Die innere Aussenfolie kann z.B.
1 - 250 µm, vorzugsweise 10 - 150 µm, insbesondere
15 - 100 µm, dünner sein als die äussere Aussenfolie.
[0055] In einer weiteren Ausführung der Erfindung
schliesst die äussere Aussenfolie, gegebenenfalls über
eine Haft- Kaschier- oder Klebschicht, direkt an die Zwi-
schenfolie bzw. -schicht mit Barrierewirkung an, wobei
insbesondere in diesem Fall die Verstärkungsschicht/-
en bzw. -folie/-n Teil der äusseren und/oder inneren
Aussenfolie ist/sind.
[0056] Der Klappdeckelverschluss ist bevorzugt ein in
einem Stück mittels Spritzgiessen oder Pressformen
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gefertigtes Formteil. Der Verschlusshals des Klappdek-
kelverschlusses ist zweckmässig rohrförmig und kann
z.B. zylinderförmig, insbesondere kreiszylinderförmig,
oder konisch, mit einer sich gegen die Ausgussöffnung
hin verjüngenden Mantelfläche, ausgebildet sein. Das
den Verschlusshals mit dem Klappdeckel verbindende
Scharnier wird zweckmässig im selben Spritzgiessver-
fahren als integrales Bestandteil des Klappdeckelver-
schlusses hergestellt.
[0057] Der Klappdeckelverschluss kann ferner einen
im selben Verfahren zusammen mit dem Klappdeckel-
verschluss hergestellten Originalitätsverschluss enthal-
ten. Der Originalitätsverschluss ist vorzugsweise über
funktionelle Verbindungsbrücken mit dem Klappdeckel-
verschluss verbunden. Der Originalitätsverschluss be-
steht dabei vorteilhaft im wesentlichen aus einem vor-
genannten Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder
Polyblend des Polypropylens. Eine besondere Ausfüh-
rung eines solchen Originalitätsverschlusses ist aus-
führlich in den nachfolgenden Ausführungsbeispielen
beschrieben.
[0058] Der Klappdeckelverschluss besteht im we-
sentlichen aus einem vorgenannten Polypropylen, Co-
oder Terpolymerisat oder Polyblend des Polypropylens.
Der Begriff "Im wesentlichen" ist insbesondere dahinge-
hend auszulegen, dass der Klappdeckelverschluss ne-
ben dem genannten Kunststoff zusätzlich eine Folie,
Schicht oder Beschichtung mit Barrierewirkung enthal-
ten kann, wie sie nachfolgend beschrieben sind.
[0059] Der Klappdeckelverschluss kann enthalten
oder bestehen aus amorphem, kristallinem, hochkristal-
linem, isotaktischem, syndiotaktischem oder atakti-
schem Polypropylen sowie einem Gemisch davon oder
ein cast-Polypropylen sein. Ferner kann das Polypropy-
len ein Homo-, Co- bzw. Terpolymerisat oder ein Ge-
misch davon sein. Weiters sind auch Polyblends des
Polypropylens, z.B. ein Polyblend des Polypropylens
mit Polyethylen, anwendbar.
[0060] Mögliche Co- bzw. Terpolymere und Poly-
blends sind z.B. Ethylen/Propylen-Multiblock-Copoly-
mer (E/P-B), Ethylen-Propylen-Elastomer (EPM), Ethy-
len-Propylen-Dien-Elastomer (EPDM), Ethylen/Propy-
len/Dien-Thermoplastelastomer (EPTE), kautschukmo-
difiziertes Polypropylen (PP+EPM), sowie weitere nicht
genannte Co- bzw. Terpolymere oder Polyblends des
Polypropylens.
[0061] Ferner kann der Klappdeckelverschluss auch
aus PP-Formmassen nach DIN 16774 bestehen oder
diese enthalten, wie beispielsweise:

PP-H: Homopolymerisate des Propylens,

PP-B: Block-Copolymerisate des Propylens mit ei-
nem Massenanteil bis 50% eines oder mehrerer ali-
phatischer Olefine ohne funktionelle Gruppen (z.B.
Ethylen),

PP-R: Statistische Copolymerisate des Propylens

mit einem Massenanteil bis 50% eines oder meh-
rerer aliphatischer Olefine ohne funktionelle Grup-
pen (z.B. Ethylen),

PP-Q: Mischungen von Polymeren mit einem Mas-
senanteil von mindestens 50% Polypropylen der
Gruppen H, B oder R.

[0062] Der Klappdeckelverschluss besteht bevorzugt
im wesentlichen aus einem Polyblend des Polypropy-
lens, insbesondere aus einem Polyblend des Polypro-
pylens mit Polyethylen.
[0063] Zwecks Verbesserung der Kälteschlagfestig-
keit kann der genannte polypropylenhaltige Kunststoff
insbesondere mit ataktischem Polypropylen angerei-
chert sein. Die genannten polypropylenhaltigen Kunst-
stoffe können ferner Stabilisatoren, z.B. zur Erhöhung
der Wärmefestigkeit, sowie weitere Zusatzstoffe, wie z.
B. mineralische Zusatzstoffe, zwecks Erreichen oder
Verbessern bestimmter Eigenschaften, enthalten.
[0064] Das Schmelzverhalten des Kunststoffes der
Aussenfolie bzw. der Deckschicht der Aussenfolie ist
vorzugsweise auf das Schmelzverhalten des Kunststof-
fes des Klappdeckelverschlusses abgestimmt.
[0065] Die vorgenannte werkstoffbezogene Beschaf-
fenheit des Klappdeckelverschlusses gilt auch für we-
nigstens die Aussenschichten des nachfolgend be-
schriebenen mehrschichtigen Klappdeckelverschlus-
ses.
[0066] Für höherwertige Verpackungsgüter kann der
Klappdeckelverschluss eine zusätzliche Diffusions-
sperre in Form einer Barriereschicht, insbesondere ei-
ner Barriereschicht aus der vorstehenden Aufzählung,
enthalten. Die Barrierewirkung des Klappdeckelver-
schlusses kann gegen bestimmte Stoffe wie Wasser-
dampf, Gase, Aroma- oder Duftstoffe gerichtet sein.
[0067] Diese Barriereschicht kann z.B. eine auf der
dem Verpackungsinhalt zugewandten oder abgewand-
ten Oberfläche des Klappdeckelverschlusses angeord-
nete Schicht oder Folie sein. Beispiele von Barrier-
eschichten für Klappdeckelverschlüsse sind durch Va-
kuumdünnschichttechnik erzeugte keramische Schich-
ten oder folienförmige Auflagen aus Kunststoff. Eine Fo-
lie oder Schicht mit Barrierewirkung kann z.B. eine Me-
tall- oder Kunststoff-Folie bzw. -Schicht enthaltend oder
bestehend aus PETP, EVOH, COC, LCP oder einem
Acryl-Nitril-Copolymer sein.
[0068] Barriereschichten können teil- oder vollflächig
auf dem Klappdeckelverschluss aufgetragen sein. In
bevorzugter Ausführung enthält der Klappdeckelver-
schluss, insbesondere der Verschlusshals, eine an der
dem Verpackungsinhalt zugewandten Oberfläche teil-
oder vollflächig angeordnete Barriereschicht.
[0069] Die Barriereschicht oder -folie ist bevorzugt
teil- oder vollflächig auf eine oder beide Oberflächen des
Klappdeckelverschlusses, z.B. mittels Kaschieren oder
Coextrusion, aufgebracht. Der mit dem Behälterkörper
einen stoffschlüssigen Verbund eingehende Oberflä-
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chenabschnitt des Klappdeckelverschlusses ist zweck-
mässig nicht mit einer der vorgenannten Folie oder
Schicht mit Barrierewirkung versehen.
[0070] In weiterer Ausführung der Erfindung kann der
Klappdeckelverschluss ein in einem kombinierten Co-
extrusion-Spritzgiessverfahren hergestelltes mehr-
schichtiges, einteiliges Formteil sein. Der Klappdeckel-
verschluss ist vorteilhaft ein wenigstens dreischichtiges,
insbesondere ein dreischichtiges Formteil, mit einer
Zwischenschicht mit Barrierewirkung gegen Gase (Luft,
Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasserdampf), Aroma- und/
oder Duftstoffe.
[0071] Die Barriereschicht kann eine der vorgenann-
ten Barriereschichten, wie sie auch im Behälterkörper
Anwendung finden kann, sein. Vorzugsweise ist die Bar-
riereschicht eine Kunststoff-Folie aus EVOH, PETP, Po-
lyamid, COC und insbesondere aus LCP.
[0072] Wenigstens die Aussenschichten, insbeson-
dere die den Überlappungsbereich ausbildenden Aus-
senschichten, des mehrschichtigen Klappdeckelver-
schlusses sind aus einem vorgenannten Polypropylen,
Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend des Polypropy-
lens.
[0073] In bevorzugter Ausführung ist ausschliesslich
der Verschlusshals mehrschichtig und eine Barrier-
eschicht enthaltend aufgebaut.
[0074] Der erfindungsgemässe Verpackungsbehälter
ist herstellbar dadurch, dass der Klappdekkelverschluss
mit seinem Verschlusshals an die Behälterkörperöff-
nung des vorgefertigten Behälterkörpers unter Ausbil-
dung einer Verbindungsnaht geschweisst oder gegos-
sen wird, wobei der Klappdeckelverschluss wenigstens
in seinen Aussenschichten und die der Verbindungs-
naht zugewandte Aussenfolie oder Deckfolie aus einem
Polypropylen, Co- oder Terpolymer des Polypropylens
oder Polyblend des Polypropylens besteht.
[0075] Der Verschlusshals wird in einer möglichen
Ausführung des Verfahrens unter Ausbildung eines
Überlappungsbereichs mit einem die Verschlusshals-
öffnung ringförmig umgebenden Wandabschnitt über
die Behälterkörperöffnung gestülpt oder in diese ein-
greifend geschoben, wobei im Überlappungsbereich
zwischen dem Verschlusshals und dem Behälterkörper-
Folienverbund eine Siegel- oder Schweissverbindung
ausbildet wird.
[0076] Die Spritzgiess- oder Pressformgebung ge-
schieht zweckmässig unter Einsatz mehrteiliger aus
Matrize und Patrize (Pressdorn) bestehender Form-
werkzeuge.
[0077] Der Klappdeckelverschluss kann gegebenen-
falls auch direkt an den Behälterkörper angegossen
werden, wobei der Behälterkörper mit dem den Über-
lappungsbereich ausbildenden Wandabschnitt in die
Matrize oder Patrize des Formwerkzeuges zu liegen
kommt.
[0078] Fallweise kann eine Folie oder ein Folienver-
bund mit Barriereeigenschaften des vorbeschriebenen
Aufbaus auf die Patrize oder in die Matrize aufgebracht

werden, deren Deckfolie während des Spritzgiess- oder
Pressformvorganges zur Fertigung des Klappdeckel-
verschlusses mit dem Formstück eine stoffschlüssige
Verbindung eingeht.
[0079] In bevorzugter Ausführung werden mehr-
schichtige Folien bzw. Folienverbunde mit Barrierewir-
kung eines vorgenannten Aufbaus mit einer in äusser-
ster Lage angeordneten Folie oder Schicht aus einem
vorgenannten Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat
oder Polyblend des Polypropylens vorgefertigt und im
Spritzgiess- oder Pressformwerkzeug stoffschlüssig mit
dem Klappdeckelverschluss verbunden.
[0080] In weiterer Ausführung der Erfindung kann der
Klappdeckelverschluss nach seiner Herstellung in ei-
nem Vakuumdünnschichtverfahren ein- oder beidseitig,
teil- oder vollflächig, insbesondere auf der dem Verpak-
kungsinhalt zugewandten Oberfläche, mit einer kerami-
schen Barriereschicht beschichtet werden.
[0081] Die Schweiss- oder Siegelverbindung im ge-
nannten Überlappungsbereich zwischen Klappdeckel-
verschluss und dem Behälterkörper kann mittels Strah-
lungs- oder Kontaktwärme oder Fremdheizung durch
An- oder Aufschmelzen des Klappdeckelverschlusses
und/oder der anliegenden Aussenfolien, insbesondere
der anliegenden Deckfolie, des Behälterkörper-Folien-
verbunds ausgeführt werden.
[0082] Gegebenenfalls kann während dem Schweis-
sen oder Siegeln im Überlappungsbereich ein An-
pressdruck auf die zu fügenden Flächenabschnitte auf-
gebracht werden.
[0083] Die erfindungsgemässe Verpackung mit ei-
nem Klappdeckelverschluss aus Polypropylen zeichnet
sich gegenüber solchen aus Polyethylen unter anderem
durch eine höhere Oberflächenhärte, eine höhere Zug-
festigkeit, ein höheres elastischen Rückstellvermögen,
eine höhere Temperaturfestigkeit und eine bessere
Langzeitbeanspruchbarkeit aus. Die Bruchanfälligkeit
des Scharniers des Klappdeckelverschlusses, z.B. in
Form eines Ermüdungsbruches, ist deshalb bei der er-
findungsgemässen Verpackung wesentlich geringer.
Ferner eignen sich Verpackungen mit wenigstens aus
Polypropylen bestehenden Aussenfolien bzw. Deck-
schichten des Behälterkörper-Folienverbundes und mit
einem Klappdeckelverschluss aus Polypropylen besser
zur Heissabfüllung und Sterilisation, insbesondere Hit-
ze- oder Strahlungssterilisation, des Verpackungsinhal-
tes. Der erfindungsgemässe Verpakkungsbehälter eig-
net sich ferner für höhere Platzdrucke an den Längs-,
End- und Kopfnähten. Dadurch können die Verpackun-
gen höheren Beanspruchungen ausgesetzt werden
oder die Wanddicken für gleiche Beanspruchungen
können gegenüber Behälterkörpern aus Polyethylen re-
duziert werden und somit auch die Materialkosten.
[0084] Im folgenden wird die Erfindung beispielhaft
und mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Tu-
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benoberteils mit Klappdeckelverschluss
aus der Perspektive;

Fig. 2: eine schematische Querschnittsansicht
durch ein Tubenoberteil mit Klappdeckel-
verschluss;

Fig. 3a: Frontansicht einer weiteren erfindungsge-
mässen Tubenverpackung;

Fig. 3b: Seitenansicht einer erfindungsgemässen
Tubenverpackung gemäss Fig. 3a;

Fig. 4a: einen schematischen Aufbau eines Tuben-
rohrlaminates gemäss Erfindung;

Fig. 4b: einen schematischer Aufbau eines weite-
ren Tubenrohrlaminates gemäss Erfin-
dung;

Fig. 4c: einen schematischer Aufbau eines weite-
ren Tubenrohrlaminates gemäss Erfin-
dung.

[0085] Figur 1 zeigt eine beispielhafte Ausführung ei-
ner Verpackungstube 1 mit Klappdeckelverschluss 6
und Tubenrohr 2. Der Klappdeckelverschluss 6 ist aus
einem Polyblend des Polypropylen und enthält einen
rohrförmigen, konisch ausgebilden Verschlusshals 3,
eine Ausgussöffnung 5 und ein Klappdeckel 4, welcher
beweglich über ein Scharnier 7 mit dem Verschlusshals
3 verbunden ist. Der Klappdeckel 4 weist ferner einen
Zapfen 8 zum dichtenden Verschliessen der Ausguss-
öffnung 5 auf.
[0086] Figur 2 zeigt die Querschnittsansicht des obe-
ren Abschnitts einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rung einer Verpackungstube 10 mit einem Klappdeckel-
verschluss 12 und einem Tubenrohr 11 als Behälterkör-
per. Der Klappdeckelverschluss 12 ist aus einem Poly-
blend des Polypropylens und enthält einen rohrförmi-
gen, konisch ausgebildeten Verschlusshals 14, einen
Klappdeckel 13 mit einem Zapfen 15 zum dichtenden
Verschliessen einer Ausgussöffnung 16. Der Klappdek-
kel 13 ist über ein Scharnier 17 mit dem Verschlusshals
14 verbunden. Der Verschlusshals 14 greift unter Aus-
bildung eines Überlappungsbereiches 30 mit einer ring-
förmigen Wandfläche der Verschlusshalsöffnung 18 in
die Tubenrohröffnung 19 als Behälterkörperöffnung ein.
Der Verschlusshals 14 und das Tubenrohr 11 sind in ih-
rem Überlappungsbereich 30 gegenseitig verschweisst.
Das Tubenrohr 11 besteht aus einem Tubenrohr-Folien-
verbund 20 gemäss Figur 4a.
[0087] Fig 3a - b zeigt eine weitere Tubenverpackung
40 in Ausführung einer Standtube aus einem Klappdek-
kelverschluss 42 und einem mit Letzterem verschweis-
sten Tubenrohr 41. Der Klappdeckelverschluss 42 ist
kreiszylinderförmig und setzt sich aus einem Verschlus-
shals 46 und einem über ein Scharnier 43 mit Letzterem

verbundenen Klappdeckel 45 zusammen. In Front-Aus-
richtung, d.h. im wesentlichen gegenüber dem Schar-
nier 43 ist eine mit einem Rauhigkeitsprofil versehene
Greifhilfe 47 angeordnet. Der Durchmesser des Klapp-
deckelverschlusses 42 stimmt mit dem Tubendurch-
messer im Wesentlichen überein.
[0088] Unterhalb des Klappdeckels 45 ist ein dem
Scharnier 43 im wesentlichen gegenüberliegender Ori-
ginalitätsverschluss 44 in Form eines Streifens ange-
bracht, welcher mit seinem oberen Rand der Öffnungs-
linie 49 zwischen Verschlusshals 46 und Klappdeckel
45 und mit seinem unteren Rand dem Tubenrohrrand
und ferner der Kreiszylinderform des Verschlusshalses
46 folgt. Der Originalitätsverschluss 44 dehnt sich über
ca. den halben Umfang des Klappdeckelverschlusses
42 aus und ist mittels über die Öffnungslinie 49 hinweg
führenden Verbindungsbrücken 48 mit dem Klappdek-
kel 45 verbunden. Ferner wird der Originalitätsver-
schluss 44 mittels vom Verschlusshals 46 vorstehenden
und in Ausnehmungen im Originalitätsverschluss 44
eingreifende Vorsprünge gegen ein Weggleiten dessel-
ben in Richtung Klappdeckel 45 gesichert (nicht ge-
zeigt), derart dass der Klappdeckel 45 durch den über
die Verbindungsbrücken 48 mit diesem verbundenden
Originalitätsverschluss 44 gegen das Öffnen gesichert
ist. Durch Wegtrennen des Originalitätsverschlusses 44
werden die Verbindungsbrücken 48 gekappt, wodurch
der Originalitätsverschluss 44 zerstört ist und der Klapp-
deckel 45 geöffnet werden kann.
[0089] Die Ausgussöffnung (nicht gezeigt) ragt in der
Form eines sich zur Austrittsöffnung hin verjüngenden
Halses aus dem Verschlusshals hervor. Zum dichten-
den Verschliessen der Tubenverpackung greift die Aus-
gussöffnung in geschlossenem Zustand des Klappdek-
kelverschlusses in eine kreiszylinderförmigen Anfor-
mung an einer Bodeninnenseite des Klappdeckels, wo-
bei der Innendurchmesser der genannten Anformung in
etwa dem Aussendurchmesser der halsartigen Ausgus-
söffnung in seinem Endabschnitt entspricht (nicht ge-
zeigt).
[0090] Figur 4a zeigt den Aufbau des Tubenrohr-Fo-
lienverbundes 20 einer erfindungsgemässen Verpak-
kungstube (siehe auch Fig. 2). Der Tubenrohr-Folien-
verbund 20 enthält eine innere, dem Verpackungsinhalt
zugewandte Aussenfolie 24, und eine äussere, dem
Verpackungsinhalt abgewandte Aussenfolie 21 aus ei-
nem siegelbaren Polyblend des Polypropylens mit Po-
lyethylen, welche zugleich den Deckschichten entspre-
chen. An die innere Aussenfolie 24 schliesst eine Zwi-
schenfolie 23 mit Barrierewirkung gegen Gase (Luft,
Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasserdampf), Aroma- und
Duftstoffe an. Die Zwischenfolie 23 ist z.B. eine Kunst-
stoff-Folie aus EVOH, LCP, PETP, Polyamid oder COC
oder eine Metallfolie.
[0091] Zwischen der äusseren Aussenfolie 21 und
der Zwischenfolie 23 ist eine Verstärkungsfolie 22 zur
Versteifung des Tubenrohr-Folienverbundes 20 aus ei-
nem Homopolymer des Polypropylens angeordnet.
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[0092] Die einzelnen Folien sind mittels Verbindungs-
schichten 26, 27, 28 aus einem Kaschierkleber oder Ka-
schierlack gegenseitig zum Tubenrohr-Folienverbund
20 verbunden. Die Folien können jedoch im Einzelnen
auch durch Extrusion oder Coextrusion gegenseitig ver-
bunden sein, bzw. die Verbindungsschicht kann auch ei-
ne Extrusions- oder Coextrusionsschicht sein.
[0093] Fig. 4b zeigt eine weitere Ausführung eines
Tubenrohr-Folienverbundes 50 einer erfindungsgemäs-
sen Verpackungstube. Der Tubenrohr-Folienverbund
50 beinhaltet eine innere 53, dem Verpackungsinhalt
zugewandte und äussere, dem Verpackungsinhalt ab-
gewandte Aussenfolie 51, welche beide aus einer drei-
schichtigen Coextrusionsfolie aus einem vorgenannten
Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend
des Polypropylens sind. Die Aussenfolien 51, 53 bein-
halten jeweils eine Deckschicht 52, 54, welche eine äus-
serste, frei liegende Schicht der Coextrusionsfolie dar-
stellen.
[0094] Die Dicke der äusseren Aussenfolie 51 beträgt
70 - 150 µm und die der inneren Aussenfolie 53 30 - 100
µm. Die beiden Aussenfolien weisen eine Dichte von
0,89 - 0,92 g/cm3 auf. Die äussere Aussenfolie 51 kann
optional auch eine Monofolie aus einem vorgenannten
Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend
des Polypropylens der genannten Dicke sein. Zwischen
den beiden Aussenfolien 51, 53 ist eine Zwischenfolie
57 mit Barrierewirkung gegen Gase (Luft, Sauerstoff,
Kohlendioxid, Wasserdampf), Aroma- und Duftstoffe mit
einer Dicke von 10 - 25 µm angeordnet. Die Zwischen-
folie 57 ist bevorzugt eine mit SiOX beschichtete Träger-
folie aus Polyethylentherephthalat (PET), wobei x eine
Zahl von 0,9 bis 2,0 ist. Die Zwischenfolie 57 ist mittels
eines Kaschierlackes 56, 58 mit einer Flächendicke von
1-10 g/m2 mit den Aussenfolien 51, 53 verbunden.
[0095] Fig. 4c zeigt eine weitere Ausführung eines Tu-
benrohr-Folienverbundes 60 einer erfindungsgemäs-
sen Verpackungstube. Der Tubenrohr-Folienverbund
60 beinhaltet eine innere 63, dem Verpackungsinhalt
zugewandte und äussere, dem Verpackungsinhalt ab-
gewandte Aussenfolie 61, welche beide aus einer drei-
schichtigen Coextrusionsfolie aus einem vorgenannten
Polypropylen, Co- oder Terpolymerisat oder Polyblend
des Polypropylens mit einer Dichte von 0,90 - 0,96 auf
g/cm3 sind.
[0096] Die Gesamtdicke der äusseren Aussenfolie 61
beträgt 55 - 250 µm, wobei die Coextrusionsfolie der
äusseren Aussefolie 61 ihrerseits aus zwei aussen lie-
genden Folien 62, 70 einer Dicke von 7 - 50 µm, wobei
eine davon die äussere Deckschicht 62 darstellt, und
einer Zwischenfolie 69 einer Dicke von 40 - 150 µm be-
steht.
[0097] Die Gesamtdicke der inneren Aussenfolie 63
beträgt 35 - 200 µm, wobei die Coextrusionsfolie der in-
neren Aussenfolie 63 ihrerseits aus zwei aussen liegen-
den Folien 64, 72 einer Dicke von 7 - 50 µm, wobei eine
davon die innere Deckschicht 64 darstellt, und einer
Zwischenfolie 71 einer Dicke von 20 - 100 µm besteht.

[0098] Die beiden Aussenfolien 61, 63 weisen eine
Dichte von 0,88 - 0,92 g/cm3 auf. Zwischen den beiden
Aussenfolien 61, 63 ist eine Zwischenfolie 67 mit Bar-
rierewirkung gegen Gase (Luft, Sauerstoff, Kohlendi-
oxid, Wasserdampf), Aroma- und Duftstoffe aus vor-
zugsweise Aluminium oder einer Aluminiumlegierung
einer Dicke von 6 - 50 µm angeordnet. Die Zwischenfolie
67 ist mittels eines Kaschierklebers 66, 68 oder über ei-
nen Mono- oder Coextrusionsfilm mit den Aussenfolien
61, 63 verbunden. Der genannte Mono- oder Coextrusi-
onsfilm kann eine Dicke von z.B. 2 - 50 µm aufweisen.

Patentansprüche

1. Flexible Verpackung (10), insbesondere eine Ver-
packungstube, mit einem eine Behälterkörperöff-
nung (19) enthaltenden Behälterkörper (11), insbe-
sondere einem Tubenrohr, aus einem Folienver-
bund (60) mit einer je eine Deckschicht (62, 64) ent-
haltenden inneren und äusseren Aussenfolie (61,
63), und mit einem in einem Stück gefertigten
Klappdeckelverschluss (12), enthaltend einen rohr-
förmigen Verschlusshals (14) mit einer Ausgussöff-
nung (16) und einer Verschlusshalsöffnung (18),
und einen über ein Scharnier (17) mit dem Ver-
schlusshals (14) verbundenen Klappdeckel (13),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Klappdeckelverschluss (12) unter Ausbildung
eines Überlappungsbereiches auf die Behälterkör-
peröffnung (19) aufgesetzt ist und ein vollumfängli-
cher, ringförmiger Wandabschnitt der Verschlus-
shalsöffnung (18) mit wenigstens einer Aussenfolie
(61) des Behälterkörpers (11) eine flächige
Schweiss- oder Siegelverbindung ausbildet und der
Klappdeckelverschluss (12) wenigstens in seinen
Aussenschichten und die dem Überlappungsbe-
reich zugewandte Aussenfolie (61) oder Deck-
schicht (62) aus einem Polypropylen, Co- oder Ter-
polymer des Polypropylens oder Polyblend des Po-
lypropylens besteht.

2. Flexible Verpackung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klappdeckelverschluss
(12) ein in einem Stück gefertigtes Spritzguss-, Co-
extrusions-Spritzguss-, Mehrschicht-Spritzguss-
oder Pressformteil ist und im wesentlichen aus ei-
nem Polypropylen, Co- oder Terpolymer des Poly-
propylens oder Polyblend des Polypropylens be-
steht.

3. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf der in-
nen und/oder aussen liegenden Oberfläche des
Klappdeckelverschlusses (12) wenigstens teilflä-
chig eine Sperrschicht oder -folie mit Barrierewir-
kung gegen flüchtige Stoffe, wie Gase, Wasser-
dampf, Aroma- und Duftstoffe angeordnet ist und
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die Sperrschicht oder -folie vorzugsweise eine mit-
tels Vakuumdünnschichttechnik erzeugte kerami-
sche Schicht oder eine folienartige Auflage aus
Kunststoff oder Metall mit Barrierewirkung ist.

4. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Klapp-
deckelverschluss ein in einem Stück gefertigtes
Spritzgussteil und wenigstens der Verschlusshals
und/oder der Klappdeckel ein Mehrschicht-Spritz-
gussteil mit einer mittels Extrusionsverfahren her-
gestellten Zwischenschicht mit Barrierewirkung ge-
gen flüchtige Stoffe wie Gase, Wasserdampf, Aro-
ma- und Duftstoffe ist.

5. Flexible Verpackung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klappdeckelverschluss
ein Mehrschicht-Spritzgussteil mit einer wenigstens
im Verschlusshals und/oder im Klappdeckel zwi-
schen zwei Schichten aus Polypropylen, Co- oder
Terpolymer des Polypropylens oder Polyblend des
Polypropylens angeordneten und mittels Extrusi-
onsverfahren hergestellten Zwischenschicht oder
-folie aus einem Kunststoff mit Barrierewirkung ist.

6. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die innere
und/oder äussere und vorzugsweise die dem Über-
lappungsbereich zugewandte Deckschicht (62, 64)
oder die innere und/oder äussere und vorzugswei-
se die dem Überlappungsbereich zugewandte Aus-
senfolie (61, 63) des Behälterkörper-Folienverbun-
des (60) aus einem Polypropylen, Co- oder Terpo-
lymer des Polypropylens oder Polyblend des Poly-
propylens bestehen.

7. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die innere
und/oder äussere Aussenfolie (61, 63) aus einem
Folienverbund oder Coextrusionsfilm aus einem
Polypropylen, Co- oder Terpolymer des Polypropy-
lens oder Polyblend des Polypropylens bestehen.

8. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die innere
und/oder äussere Aussenfolie eine Verstärkungs-
schicht, vorzugsweise aus einem Homopolymer
des Polypropylens, zur Verstärkung des Behälter-
körper-Folienverbundes enthalten.

9. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
schlusshals (14) mit einem die Verschlusshalsöff-
nung (18) vollumfänglich und ringförmig umgeben-
den Wandabschnitt über die Behälterkörperöffnung
(11) gestülpt ist oder in diese eingreift und unter
Ausbildung eines Überlappungsbereichs (30) an
der inneren oder äusseren Aussenfolie (61, 63) des

Behälterkörper-Folienverbundes (60) anliegt und
der Verschlusshals (14) im Überlappungsbereich
(30) mit der inneren oder äusseren Aussenfolie (61,
63) eine Schweiss- oder Siegelverbindung ausbil-
det.

10. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
terkörper-Folienverbund (60) eine zwischen zwei
Aussenfolien (61, 63) angeordnete, vorzugsweise
den zwei Aussenfolien unmittelbar anliegende, Zwi-
schenfolie oder -schicht (67) mit Barrierewirkung
gegen Luft, Sauerstoff, Wasserdampf, Aroma-und/
oder Duftstoffe enthält.

11. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Behäl-
terkörper-Folienverbund (60) und/oder der Klapp-
deckelverschluss eine Zwischenfolie oder -schicht
(23) mit Barrierewirkung gegen Luft, Sauerstoff,
Wasserdampf, Aroma- und/oder Duftstoffe enthält
und die Zwischenfolie oder -schicht (23) eine Folie
aus Aluminium oder eine Kunststoff-Folie aus Po-
lyvinylidenchlorid (PVDC), aus einem Polymer des
Ethyl-Vinyl-Alkohol, aus Ethylenvinylalkohol-Copo-
lymere (EVOH) aus Cyclo-Olefin-Copolymere
(COC), aus einem flüssigkristallinen (liquid crystal)
Polymer (LCP) oder aus einem Polyamid ist oder
eine mit SiOx beschichtete Kunststofffolie aus Po-
lyethylentherephthalat (PET) ist, wobei x eine Zahl
von 0,9 bis 2,0 ist.

12. Flexible Verpackung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Zwischenfolie oder -schicht mit Barrierewirkung
und wenigstens einer der beiden Aussenfolien, vor-
zugsweise der äusseren und inneren Aussenfolien,
eine Verstärkungsschicht, vorzugsweise aus einem
Homopolymer des Polypropylens, zur Versteifung
des Behälterkörper-Folienverbundes angeordnet
ist.

13. Verfahren zur Herstellung einer flexiblen Verpak-
kung (10), insbesondere einer Verpakkungstube,
mit einem eine Behälterkörperöffnung (19) enthal-
tenden Behälterkörper (11), insbesondere einem
Tubenrohr, aus einem Folienverbund (60) mit einer
je eine Deckschicht (62, 64) enthaltenden inneren
und äusseren Aussenfolie (61, 63), und mit einem
in einem Stück gefertigten Klappdeckelverschluss
(12), enthaltend einen rohrförmigen Verschlusshals
(14) mit einer Ausgussöffnung (16) und einer Ver-
schlusshalsöffnung (18), und einen über ein Schar-
nier (17) mit dem Verschlusshals (14) verbundenen
Klappdeckel (13), nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Klappdeckelverschluss (12) mit seinem Ver-
schlusshals (14) an die Behälterkörperöffnung (19)
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des vorgefertigten Behälterkörpers (11) unter Aus-
bildung einer Verbindungsnaht geschweisst oder
gegossen wird, wobei der Klappdeckelverschluss
(12) wenigstens in seinen Aussenschichten und die
der Verbindungsnaht zugewandte Aussenfolie oder
Deckfolie des Behälterkörper-Folienverbundes
(60) aus einem Polypropylen, Co- oder Terpolymer
des Polypropylens oder Polyblend des Polypropy-
lens besteht.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verschlusshals (14) unter Aus-
bildung eines Überlappungsbereichs (30) mit ei-
nem die Verschlusshalsöffnung (18) ringförmig um-
gebenden Wandabschnitt über die Behälterkörper-
öffnung (11) gestülpt oder in diese eingreifend ge-
schoben wird und im Überlappungsbereich (30)
zwischen dem Verschlusshals (14) und dem Behäl-
terkörper-Folienverbund (60) eine Siegel- oder
Schweissverbindung ausbildet wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klappdeckelver-
schluss mittels eines Mehrschicht-Spritzgussver-
fahrens in einem Stück gefertigt wird und wenig-
stens der Verschlusshals und/oder der Klappdeckel
mit einer Zwischenschicht mit Barrierewirkung ge-
gen flüchtige Stoffe wie Gase, Wasserdampf, Aro-
ma- und Duftstoffe versehen werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schmelzverhal-
ten der die Schweissverbindung eingehenden
Kunststoffwerkstoffe des Klappdeckelverschlusses
(13) und der Aussenfolie (61) aufeinander abge-
stimmt ist.
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